
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energieleitlinien 
des 

BUND Landesverband Hessen 
 

 

Kommentierter Foliensatz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentierter Foliensatz 

‚Energieleitlinien des BUND Landesverband Hessen’ 
 

 

Impressum 

 

Herausgeber 

©Bund für Umwelt und Naturschutz 

Landesverband Hessen e. V. 

Ostbahnhofstraße 13 

60314 Frankfurt/Main 

www.bund-hessen.de 

 

Grundkonzeption, Redaktion, Kommentare (Stand Februar 2010): 

pqp Elke Bergsma, Gießen 

in Kooperation mit dem AK Energie im BUND Hessen 

 

Grafische Gestaltung, Diagramme (Stand Februar 2010): 

mohnrot Susanne Elsen, Mülheim/Ruhr 

www.mohnrot.com 

 

 

Februar 2010 
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Vorwort 

Obwohl der Anteil erneuerbarer Energieträger in Deutschland, insbesondere im Strombereich, 
seit mehreren Jahren merklich anwächst, gibt es keinerlei Zweifel, dass unser gegenwärtiges 
Energiesystem nicht nachhaltig ist. Schlagworte, wie global wachsende CO2 -Emissionen und 
Klimawandel, Ausbeutung endlicher Ressourcen, Unfallgefahren von Kernkraftwerken, 
ungeklärte atomare Entsorgung, Landschaftszerstörung durch riesige Braunkohlegruben und 
kriegerische Konflikte um Öllagerstätten sind uns allen geläufig. An der Notwendigkeit einer 
Energiewende hin zu einer nachhaltigen Versorgung mit erneuerbaren Energien gibt es keinen 
Zweifel. Ebenso sind sich alle Szenarien, die Wege dorthin entwerfen und berechnen, darin 
einig, dass die erneuerbaren Energien nur Hand in Hand mit drastischer Verbrauchsreduktion 
die erschöpflichen Energieträger Öl, Gas, Kohle und Uran substituieren können. 

 

Der BUND hat in seiner Position „Zukunftsfähige Energiepolitik“ (Oktober 2008) aufgezeigt, 
wie eine nachhaltige Energiezukunft für Deutschland möglich werden könnte. Die hier 
vorgelegte kommentierte Foliensammlung „Energieleitlinien des BUND Landesverband 
Hessen“ möchte spezielles Gewicht auf die Situation in Hessen legen.  

 

Die Darstellung als kommentierter Foliensatz wurde gewählt, weil sich dabei Anschaulichkeit 
und informatives Textmaterial gut verbinden lassen. Damit kann der Foliensatz nicht nur 
eigener Weiterbildung und Aufklärung dienen, sondern auch zu Vorträgen in schulischen 
Bereichen oder bei interessierten Gruppen und Vereinen genutzt werden. 
Energiebereitstellung und -nutzung ist ein hochdynamisches Gebiet, auf dem sich die 
Faktenlage ständig und oft unerwartet ändert. Hier bietet ein Foliensatz die Möglichkeit 
selektiver Aktualisierungen einzelner, speziell betroffener Folien oder Kommentare. Das 
Datum von Aktualisierungen wird auf diesen vermerkt werden. Manche Textblöcke und 
Tabellen wiederholen sich in anderen Folienkommentaren. Dahinter steckt die Absicht, 
Querverweise auf ein Minimum zu beschränken. 

 

Die etwa vierzig Folien sind in drei Rubriken gegliedert, durch die jeweils ein „Roter Faden“ 
führt. Der erste führt in die allgemeine Thematik ein. Der zweite befasst sich mit der 
Energieversorgung in Hessen. Dabei macht sich bemerkbar, dass offizielle Daten zum 
Problemkreis Energie und Umwelt für Hessen nicht gerade üppig vorhanden sind. Darin 
spiegelt sich das bislang mäßige Interesse der hessischen Landesregierung an dieser Thematik 
wider, was auch darin zum Ausdruck kommt, dass Hessen bezüglich der Aktivitäten für 
Klimaschutz und Erneuerbare Energien zu den Schlusslichtern unter den Bundesländern 
gehört. So waren und sind beispielsweise der hessischen Landesregierung der Weiterbetrieb 
der Kernkraftwerksblöcke Biblis A und B sowie die Errichtung eines riesigen 
Steinkohleblocks beim Kraftwerk Staudinger eher ein Anliegen als der Ausbau der Windkraft. 
Unsere Leitlinien sollen aber nicht nur kritisieren, sondern auch Lösungswege aufzeigen. Das 
ist dann die Aufgabe des abschließenden dritten roten Fadens. Wir zählen auf, was 
Bürgerinnen und Bürger, Verwaltungen und Regierungen tun können und sollten, damit die 
Vision einer zukunftsfähigen hessischen Energiepolitik keine bloße Utopie bleibt. 
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Wie ist dieser Foliensatz entstanden und wie soll er sich weiter entwickeln? Auf Anregung 
des Landesgeschäftsführers im BUND Hessen, Michael Rothkegel, hat der Arbeitskreis 
Energie einen Vorschlag mit Schlagworten für eine Folienreihe erstellt. Die inhaltliche 
Formulierung von Folien und Kommentaren wurden jedoch ganz überwiegend von der PR-
Beraterin Elke Bergsma in enger Kooperation mit dem AK Energie im BUND Hessen 
durchgeführt. Frau Bergsma hat darüber hinaus den Umfang der Folienthemen deutlich 
ausgeweitet. Die grafische Gestaltung der Folien wurde von mohnrot grafik + gestaltung 
durchgeführt. Natürlich gab es viele Diskussionen zwischen allen Beteiligten, und wir wollen 
nunmehr alle Nutzer/innen einladen, sich daran zu beteiligen. Melden Sie uns Irrtümer, üben 
Sie konstruktive Kritik, schicken Sie uns Vorschläge, was wir anders oder besser machen 
können. Wir hoffen, dass die laufenden Fortschreibungen der vorliegenden „Energieleitlinien 
des BUND Hessen“ von einer nachhaltigeren hessischen Energiepolitik und von Fortschritten 
hin zu einer vollständigen Versorgung mit erneuerbaren Energien werden berichten können. 

 

 

Prof. Dr. Hans Ackermann                       Andreas Elend                            Dirk Teßmer 

  (Sprecher AK Energie)                       (Vorstandsmitglied)                  (Vorstandsmitglied) 

Stand: 02/2010/eb 
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A Folienverzeichnis 

I Einführung in die Thematik 

Folie 1 Titelfolie 

 

Folie 2 Roter Faden (I) – Einführung in die Thematik 

 

Folie 3 Klimaziele EU, Deutschland, Hessen und BUND 

 

Folie 4 Reichweiten konventioneller Energieträger 

 

Folie 5a Entwicklung der Strompreise 

Folie 5b Entwicklung der Energiepreise für Heizöl, Erdgas und Holzpellets 

 

Folie 6a Externe Kosten der Energieerzeugung 

Folie 6b Externe Kosten – ein Beispiel 

 

Folie 7 Subventionen in der Energiewirtschaft 

 

Folie 8 Versorgungsstatus mit Erneuerbaren Energien 

 

Folie 9 Kosten und Nutzen des EEG 

 

Folie 10 Auswirkungen von EE für Wirtschaft und Beschäftigung 

II Energie und Umwelt in Hessen 

Folie 11 Roter Faden (II) – Energieversorgung in Hessen 

 

Folie 12 Klimawandel trifft auch Hessen 

 

Folie 13a Erwartete Auswirkungen des Klimawandels in Hessen (I) 
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Folie 13b Erwartete Auswirkungen des Klimawandels in Hessen (II) 

 

Folie 14 Energieverbrauch in Hessen nach Energieträgern 2004 
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Folie 16 Radioaktive Abfälle im AKW Biblis 

 

Folie 17 Risiko AKW Biblis 
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Folie 22a Hessen im Vergleich der 16 Bundesländer (I) 

Folie 22b Hessen im Vergleich der 16 Bundesländer (IIa) 

Folie 22c Hessen im Vergleich der 16 Bundesländer (IIb) 
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Folie 28 Energievision Hessen (II) 

 

Folie 29 Was können Bürger/innen tun? 

 

Folie 30 Was können Kreise und Kommunen tun? 

 

Folie 31a Was kann die hessische Landesregierung tun? 

Folie 31b Forderungen des BUND an die hess. Landesenergie- und 

 Klimaschutzpolitik 
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Folie 33 Schlussfolie 
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B Kommentare zu den Folien 

Kommentar Folie 3 

Klimaziele EU, Deutschland, Hessen und BUND 

Das Klima- und Energiepaket der EU 

Am 10. Januar 2007 hat die Europäische Kommission ein umfassendes Klima- und 
Energiepaket vorgestellt. Das Paket beinhaltet die Ziele, den Anteil der erneuerbaren Energien 
am Gesamtenergieverbrauch in der EU bis 2020 auf 20% (ausgehend von 6,7% im Jahr 2005) 
und den Anteil der Biokraftstoffe im Verkehrssektor bis 2020 auf 10% zu steigern. 

Für Biokraftstoffe wurde ein verbindliches Mindestziel von 10% am gesamten Benzin- und 
Dieselverbrauch für alle Mitgliedstaaten für das Jahr 2020 sowie die Einführung von 
Nachhaltigkeitsstandards beschlossen. 

Zur Umsetzung der Beschlüsse hat die Europäische Kommission am 23. Januar 2008 das 
Paket „Erneuerbare Energiequellen und Klimawandel“ vorgestellt. Dieses enthält eine 
Richtlinie zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen. In der Richtlinie 
werden differenzierte nationale Gesamtziele der Mitgliedstaaten für den Anteil von 
erneuerbaren Energien am Endenergieverbrauch im Jahr 2020 festgelegt. Für Deutschland ist 
ein nationales Ziel von 18% vorgesehen. Außerdem sieht die Richtlinie vor, dass die 
Mitgliedstaaten nationale Aktionspläne zur Umsetzung ihrer Ziele verabschieden, Strom aus 
erneuerbaren Energien vorrangigen Netzzugang gewähren und der Kommission über ihre 
Fortschritte Bericht erstatten. 

Quelle: BMU (2008): „Erneuerbare Energien in Zahlen“ 

 

Kernpunkte des Klimaschutzprogramms der Bundesregierung 

Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, die Treibhausgasemissionen bis 2020 um 
40% (270 Mio. t CO2-Äquivalent gegenüber 1990) zu senken. 

Erreichen möchte sie dieses Ziel in erster Linie über folgende acht Maßnahmenbereiche: 

 

Maßnahme 
Reduktionsvolumen 

in Mio. t CO2-Äq/a 

Die Reduktion des Stromverbrauchs um 11 % durch massive 
Steigerung der Energieeffizienz 

40 

Erneuerung des Kraftwerksparks durch effizientere Kraftwerke 30 

Steigerung der Stromerzeugung durch erneuerbaren Energien auf 
25-30% 

55 

Verdoppelung der effizienten Nutzung der Kraft-Wärme-Kopplung 
auf 25% 

20 

Reduktion des Energieverbrauchs durch Gebäudesanierung, 
effiziente Heizungsanlagen und in Produktionsprozessen 

41 

Stand: 02/2010/eb 

 



 

 

 

Energieleitlinien des BUND Landesverband Hessen 

Maßnahme 
Reduktionsvolumen 

in Mio. t CO2-Äq/a 

Steigerung der erneuerbaren Energien im Wärmesektor auf 14% 14 

Steigerung der Effizienz im Verkehr und Steigerung der 
Biokraftstoffe auf 17% 

30 

Reduktion der Emissionen von anderen Treibhausgasen wie z.B. 
Methan 

40 

Quelle: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 

 

Die Klimaziele des Landes Hessen 

Das Land Hessen hat sich zum Ziel gesetzt den Anteil der Erneuerbaren Energien am 
Endenergieverbrauch (ohne Verkehrssektor) auf mindestens 15 % bis 2015 und auf 
mindestens 20% bis 2020 zu erhöhen. 

Dem BUND Landesverband Hessen gehen diese Forderungen nicht weit genug. Und auch die 
Mittel, die das Land in seinem Klimakonzept nennt (Hessen setzt in erster Linie auf eine 
Laufzeitverlängerung des AKW Biblis und auf den Neubau des Kohlekraftwerks Staudinger 
bei einer weitestgehenden Verhinderung des Windenergie-Ausbaus) sind nach Ansicht des 
BUND nicht geeignet, das gesetzte Ziel auch nur annähernd zu erreichen. In einer 
Stellungnahme des BUND Hessen1 heißt es: „Anstatt über Möglichkeiten und Fristen zu 
spekulieren, sollte die Landesregierung das ihr Mögliche tun, um den erneuerbaren Energien 
den Marktzugang zu erleichtern und Hemmnisse, wie für die Windkraftnutzung, abzubauen. 
Dazu ist politisches Umsteuern mit einer Änderung der entsprechenden Landesgesetze und 
eine Lockerung der oligopolistischen energiewirtschaftlichen Strukturen, z. B. für den Ausbau 
der Kraft-Wärme-Kopplung, erforderlich.“  

 

Der BUND fordert: 

1. Deckung des Energiebedarfs zunehmend und letztlich vollständig durch Erneuerbare 
Energien (Stromerzeugung zu 100% aus regenerativen Energien).  

2. Reduktion des Energieverbrauchs bis zum Jahre 2030 um 50 %, unter anderem durch 
den Ausbau der dezentralen Kraft-Wärme-Kopplung anstelle großer Kohlekraftwerke, 
Energieeinsparung bei Altbausanierung, sparsame Fahrzeuge sowie effizientere 
Stromnutzung. 

3. Senken der Treibhausgasemissionen, insbesondere der CO2-Emissionen, bis zum Jahr 
2020 um 40% und bis zum Jahr 2050 um mehr als 80%. 

4. Änderung der hessischen Gesetze zur besseren Förderung erneuerbarer Energien und 
der Energieeffizienz (Energiegesetz, Landesplanungsgesetz, Gemeindeordnung, 
Bauordnung).  

                                                 
1 Stellungnahme des BUND Landesverbandes Hessen e. V. zur Landtagsanhörung vom 2.–4.9.2008 zur 
zukünftigen Energie- und Klimaschutzpolitik in Hessen 
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5. Sofortiger Ausstieg aus der Atomenergie und ein Auslaufen der Stromerzeugung 
durch Kohlekraftwerke, um hohe atomare Risiken zu minimieren und ehrgeizige 
Klimaschutzziele einzuhalten. 

 

Die Klimaziele des BUND 

Der BUND hat in seinem Positionspapier ‚Zukunftsfähige Energiepolitik’ die ‚zehn größten 
Probleme unseres Energiesystems’ definiert: 

1. Ein Drittel der deutschen Stromproduktion stammt aus Atomkraft 

2. Klimawandel durch fossile Energienutzung verursacht erhebliche Einbrüche in der 
Wirtschaft und in Sozialsystemen 

3. Energieverschwendung (nur etwa zwei Drittel der Primärenergie kommen beim 
Verbraucher an) 

4. Fossile und nukleare Energieressourcen sind endlich und auf wenige Länder 
konzentriert (kriegerische Auseinandersetzungen, Versorgungsabhängigkeit;) 

5. Deutschland ist zu über 80% von Energieimporten abhängig  

6. Atomenergie ist nur scheinbar emissionsfrei, andere Kraftwerke, KFZ und 
Heizungsanlagen emittieren jährlich über 2 Millionen Tonnen Schadstoffe 

7. Stromversorgung ist in Großkraftwerken zentralisiert und oligopolisiert (4 große 
Stromkonzerne) 

8. Die Energiewirtschaft ist einer demokratischen Kontrolle weitgehend entzogen 

9. Ein Ineffizientes und umweltgefährdendes Energiesystem wird durch staatliche 
Subventionen unterstützt 

10. Der Wasserverbrauch der Energiewirtschaft belastet Gewässer und Grundwasser 

 

Um langfristig zu einer Lösung dieser Probleme zu kommen, stellt der BUND folgende 
Forderungen auf: 

 

• Deckung des Energiebedarfs zunehmend und letztlich vollständig durch Erneuerbare 
Energien (Stromerzeugung zu 100% bis 2050) 

• Reduktion des Energieverbrauchs bis 2030 um 50% 

• Senkung der Treibhausgasemissionen (insb. CO2) bis 2020 um 40% und bis 2050 um 
mehr als 80%) 

• Änderung der Gesetze (Rahmenbedingungen) zur besseren von Förderung EE und 
Energieeffizienz 

• Sofortiger Ausstieg aus der Atomenergie und ein Auslaufen der Stromerzeugung 
durch Kohlekraftwerke 

Stand: 02/2010/eb 
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Kommentar Folie 4 

Reichweiten der Energieträger 

Deutschland ist in hohem Maße von Energieimporten abhängig. Nach Angaben des 
Bundeswirtschafts- und des Bundesumweltministeriums2 beträgt die Abhängigkeit von 
Importen bei Uran 100%, bei Mineralöl nahezu 97%, bei Gas 83% und bei Steinkohle 61%. 
Diese hohen Importquoten führen nicht nur dazu, dass jedes Jahr Milliardensummen ins 
Ausland transferiert werden, um die Energieversorgung Deutschlands sicherzustellen. Sie 
machen die Bundesrepublik darüber hinaus in höchstem Maße von der Verfügbarkeit dieser 
Rohstoffe abhängig. In Zeiten des stetig steigenden weltweiten Energiebedarfs führt dies 
zwangsläufig zu einem Wettrennen mit anderen Staaten um die Reserven. Politische 
Auseinandersetzungen bis hin zu Kriegen (oft unter dem Deckmantel der humanitären Hilfe 
geführt) sind die Folge, wie sich unschwer z. B. im Irak oder in Afghanistan beobachten lässt. 

 

Das Bundeswirtschaftsministerium sagt hierzu in seinen Energiestatistiken, Tab. 13, 2006: 
„Deutschland bezog 2006 21,1% seines Rohöls aus OPEC-Ländern und 33,7% aus Russland. 
Steinkohle wird vorwiegend aus der früheren Sowjetunion, aus Polen, Südafrika und 
Australien importiert, Naturgas aus Russland, Norwegen und den Niederlanden. Die 
Abhängigkeit von Brennstoffimporten wird weiter zunehmen. Erdöl und Erdgas sind hierbei 
problematischer als Steinkohle, da der Nahe Osten ein dauernder Krisenherd und Russland 
seine Erdgas- und Erdölvorkommen systematisch als Machtfaktor in seiner Außenpolitik 
einsetzt. Konflikte um den Zugang zu fossilen Rohstoffen führen immer wieder zu Kriegen, die 
Erlöse aus dem Energieexport werden gerade im nahen Osten zu beachtlichen Teilen für den 
Kauf moderner Waffen, was weiter zur politischen Instabilität beträgt.“ 

 

Ein Maßstab für die Verfügbarkeit von Rohstoffen ist die so genannte statische Reichweite, 
die den aktuellen Jahresverbrauch zugrunde legt. Die tatsächliche Reichweite wird allerdings 
durch die wachsende Energienachfrage, die Effizienz der Rohstoffnutzung, die 
Explorationstätigkeit und die technologische Entwicklung beeinflusst. 

 

Zu unterscheiden sind die Reserven und die Ressourcen der erschöpflichen Rohstoffe. Unter 
Reserven versteht man Rohstoffe, die sicher nachgewiesen und wirtschaftlich gewinnbar, 
unter Ressourcen Rohstoffe, die nicht sicher und derzeit nicht wirtschaftlich gewinnbar sind. 
Die Bundesministerien für Wirtschaft und Umwelt setzen für die Reichweiten folgende 
Schätzwerte (in Jahren) an: 

 

 Reserven Ressourcen 

Uran 64 147 

Erdöl 39 57 

                                                 
2 Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit (2006): „Energieversorgung für Deutschland. Statusbericht.“ 
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Erdgas 67 140 

Kohle 95 470 

 

Die Bedeutung der erneuerbaren Energien wächst weltweit. Anders als bei den fossilen 
Energieträgern und Uran gibt es hier – abgesehen von der Biomasse – keine zeitlich und 
mengenmäßig begrenzten Ressourcen. 

Stand: 02/2010/eb 
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Kommentar Folie 5a und 5b 

Entwicklung der Energiepreise 

In der Tendenz waren in den vergangenen Jahren stetig steigende Rohölpreise zu beobachten. 
So wurde für 2008 ein mittlerer Weltmarktpreis von 91 US$ pro Barrel (=159 Liter) 
errechnet, zeitweise kletterte der Preis gar auf über 140 US$ pro Barrel. Der Durchschnittliche 
Preis lag damit etwa dreimal so hoch wie bei der letzten Ölkrise von 1981. 

 

Da der Rohölpreis nach wie vor ein Leitindikator ist, an dem sich andere Energiepreise 
orientieren, stiegen in der Folge auch die Preise für Erdgas. Die Kopplung der Erdgaspreise 
an die Ölpreise ist durch entsprechende Klauseln in langfristigen Lieferverträgen bestimmt. 

 

Im Unterschied zu den Preisanstiegen während der Ölkrisen in den 70er und 80er Jahren lässt 
sich für den Preisanstieg ab 2006 nicht ein einzelnes Ereignis als alleinige Ursache 
identifizieren. Der Preisverfall 2008/2009 ist vor allem eine Folge der sog. Finanzkrise. 

Hauptfaktor für die mittel- und längerfristige Preisentwicklung ist sicherlich zum einen das 
rasante Wirtschaftswachstum und die damit einhergehende steigende Ölnachfrage in Asien 
(vor allem China) bei gleichzeitig knappen Produktionskapazitäten. Zum anderen 
beeinflussen die unsichere politische Lage im Nahen und Mittleren Osten sowie die stete 
Furcht vor Terroranschlägen die Preisentwicklung. 

Grundsätzlich lassen sich die wesentlichen Bestimmungsfaktoren des Ölpreises nach 
angebots- und nachfrageseitigen sowie nach sonstigen Faktoren klassifizieren: 

 

Angebotsfaktoren: Reserven, Ressourcen, Produktionskapazitäten, technischer Fortschritt, 
Investitionsverhalten, OPEC-Politik … 

 

Nachfragefaktoren: Bevölkerungswachstum, BIP, Ölintensität, Substitutionsmöglichkeiten, 
Einsparpolitiken, Wetter/Klima … 

 

Sonstige Faktoren: Umwelt-/Klimapolitik, Kriege und Krisen, Naturkatastrophen, Spekulation 
an Märkten, Finanzkrisen … 

 

Langfristig ist sicherlich davon auszugehen, dass der Ölpreis auch weiterhin tendenziell eher 
steigen als fallen wird. Für diese These spricht schon alleine die Tatsache, dass der weltweite 
Energiebedarf stetig ansteigt und die Vorräte endlich sind. 

 

Im Gegensatz hierzu ist bei den erneuerbaren Energien von weiter sinkenden Preisen 
auszugehen, da sie unendlich verfügbar sind, bei Wind und Sonne keine Rohstoffkosten 
anfallen und sie angesichts steigender Preise für Öl und Gas mehr und mehr wettbewerbsfähig 
werden. 

 

Stand: 02/2010/eb 
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Preissteigerungen können auch positive Impulse geben 

Nicht nur aus ökologischer Sicht können die Preissteigerungen beim Rohöl positive 
Entwicklungen anstoßen. Auch aus ökonomischer und sozialer Sicht ist ein weiterer 
Preisanstieg nicht nur belastend für den Verbraucher, zwingt er uns doch, über Alternativen 
nachzudenken. So beträgt die Import-Abhängigkeit Deutschlands bei Uran 100%, bei 
Mineralöl 97%, bei Gas 83% und bei Steinkohle 61%. Für diese Importe werden jährlich 
mehrstellige Milliardenbeträge ins Ausland transferiert, die für die deutsche Volkswirtschaft 
unweigerlich verloren sind.  

Bei einer Umstellung des deutschen Energiesystems auf Erneuerbare Energien bliebe dieses 
Geld zu einem sehr großen Anteil im Land und könnte z. B. für ökologische oder soziale 
Zwecke zur Verfügung gestellt werden. Zudem wäre in diesem Fall mit deutlich sinkenden 
externen Kosten zu rechnen – eingespartes Geld, das ebenfalls der Volkswirtschaft zugute 
käme. (vgl. Folien 6a und 6b „Externe Kosten der Energieerzeugung“) 

Stand: 02/2010/eb 
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Kommentar Folie 6a und 6b 

Externe Kosten der Energieerzeugung 

Die Energieerzeugung verursacht Risiken für die menschliche Gesundheit sowie 
Umweltschäden und Bau- und Materialschäden. Diese unerwünschten, so genannten externen 
Effekte sollten bei Vergleichen und Entscheidungen auf konsistente Weise mit berücksichtigt 
werden. Ein Weg hierzu besteht darin, die externen Effekte zu monetarisieren, also in 
Geldwerte bzw. externe Kosten umzurechnen. Sie können dann untereinander und mit den 
internen, betriebswirtschaftlich ermittelten Kosten verglichen werden. 

Die größten Beiträge zu den externen Kosten entstehen durch Treibhausgasemissionen und 
durch Gesundheitsschäden bis hin zu verringerter Lebenserwartung, die durch die Emission 
von Schadgasen wie Feinstaub, Stickoxiden und Schwefeldioxid entstehen. 

 

Bei den erneuerbaren Stromerzeugungstechnologien entstehen die externen Kosten weniger 
beim Betrieb als vielmehr bei der Herstellung der Anlagen.3 

 

Manche externe Effekte (Beeinträchtigung der Biodiversität, Ökosysteme und 
Versorgungssicherheit sowie geopolitische Risiken) der fossilen und atomaren 
Stromerzeugung können aus Mangel an belastbaren Daten kaum quantifiziert werden. Die in 
der Folie genannten Größen sind daher nur eine Teilsumme der derzeit tatsächlich zu 
erwartenden externen Kosten.4 

 

Bedingt durch den Klimawandel kam es in den letzten Jahrzehnten vermehrt zu großen 
wetterbedingten Katastrophen. Die durch sie entstanden Kosten trägt letztlich die 
Allgemeinheit (s. Diagramm auf Folie 6b) 

Verursacher Kosten* 

  

Stromerzeugung aus Stein- und Braunkohle (moderne KW) 6-8 Cent / kWh 

moderne, gasbefeuerte GuD-Kraftwerke 3 Cent / kWh 

Stromerzeugung aus EE 0,5-1 Cent / kWh 

  

durch EE im Strombereich vermiedene externe Kosten (2007) mindestens 5,8 Mrd. Euro 

Quelle: BMU (2008): „Erneuerbare Energien in Zahlen“ 

*Berechnung auf der Basis von 70 Euro/t CO2 Emissionskosten 

                                                 
3 Prof. Rainer Friedrich, Universität Stuttgart: „Wie hoch sind die externen Kosten der verschiedenen Energie-
Techniken bei der Stromerzeugung?“ (www.energie-fakten.de) 
4 BMU (2008): „Erneuerbare Energien in Zahlen“ 

Stand: 02/2010/eb 

 





 

 

 

Energieleitlinien des BUND Landesverband Hessen 

Kommentar Folie 7 

Subventionen in der konventionellen Energiewirtschaft 

Definition: Subventionen sind Begünstigungen der öffentlichen Hand an 
Unternehmen ohne marktliche Gegenleistung 

 

Bereits 2001 kam die OECD in ihrem Umweltprüfbericht zu dem Ergebnis, dass in 
Deutschland etwa 35% der Subventionen als potenziell umweltschädlich gelten. Nach den 
Berechnungen des Bundesumweltamtes sind in Deutschland im Jahr 2006 Subventionen im 
Umfang von knapp 42 Mrd. Euro als umweltschädlich einzustufen. 

In aller Regel verstoßen Subventionen gegen das allgemeine – nicht nur umweltpolitisch zu 
verstehende – Verursacherprinzip. Denn Marktwirtschaft kann nur funktionieren und auch 
gerecht sein, soweit Produzenten und Konsumenten jeweils die vollständigen Kosten ihres 
Handelns tragen. Subventionen laufen diesem Prinzip zuwider. 

Die Umwelt steht meist kostenlos zur Verfügung. Infolgedessen berücksichtigen Produzenten 
und Konsumenten oft nicht die Umweltfolgen ihrer Handlungen, was zu Übernutzungen und 
Schädigungen der verschiedenen Umweltgüter und – wie im Fall der fossilen und atomaren 
Energien – auch zu Gesundheitsschädigungen führt. Die dadurch entstehenden Kosten muss 
nicht der Verursacher, sondern die Gesellschaft tragen5. 

Subventionen verhindern nicht zuletzt einen wirksamen Klimaschutz, etwa, indem sie fossile 
Energieträger verbilligen. Letztlich ist auch das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)6 nur 
deshalb ins Leben gerufen worden, um dieser umweltfreundlichen Form der 
Energieproduktion ‚faire’ Marktchancen gegenüber ihren hoch subventionierten, 
umweltschädigenden Konkurrenten einzuräumen. Würde man alle Subventionen für die 
fossile und atomare Energiewirtschaft sofort abschaffen, wären die erneuerbaren Energien 
schon heute wettbewerbsfähig – auch ohne EEG. 

Umweltschädliche Subventionen verursachen eine zukünftig höhere Belastung des 
Staatshauhaltes, während Subventionen, die die Umweltqualität verbessern, tendenziell den 
Staatshaushalt künftig über geringere Kosten zur Beseitigung von Umweltschäden entlasten. 

Das Umweltbundesamt fordert daher die Einführung eines umweltbezogenen 
Subventionscontrollings, das - neben der Überprüfung des Subventionserfolgs – bei allen 
Subventionen mögliche negative Wirkungen auf Umweltgüter systematisch untersucht. Und 
auch das Kyoto-Protokoll fordert explizit die Abschaffung von Subventionen, die die 
Reduktion von Treibhausgasemissionen behindern. 

Quelle: Umweltbundesamt (2008): „Umweltschädliche Subventionen in Deutschland“ 

                                                 
5 s. auch Folie 6a und 6b: Externe Kosten der Energieerzeugung 
6 s. auch Folie 10: Kosten und Nutzen des EEG 

Stand: 02/2010/eb 

 





 

 

 

Energieleitlinien des BUND Landesverband Hessen 

Kommentar Folie 8 

Versorgungsstatus mit Erneuerbaren Energien 

Erneuerbare Energien global (aktuellste Datengrundlage: 2006) 

Der globale Primärenergieverbrauch hat sich in einem Zeitraum von 30 Jahren beinahe 
verdoppelt und betrug im Jahr 2005 rund 479.100 PJ. 

Knapp ein Fünftel der Weltbevölkerung verbraucht rund die Hälfte der globalen 
Primärenergie. So haben die Industrieländer einen jährlichen Pro-Kopf-Verbrauch von rund 
200 GJ, in den Schwellenländern China und Indien liegt er bei 55 bzw. 21 GJ – mit steigender 
Tendenz. 

Die globale Bereitstellung erneuerbarer Primärenergie konnte im letzten Jahrzehnt 
durchschnittlich um jährlich 1,8% zulegen. Dennoch liegt der Anteil der erneuerbaren 
Energien am globalen Primärenergieverbrauch bereits seit den 80er Jahren in der Regel 
immer knapp unter der 13%-Marke (2005: 12,7%). Das bedeutet, dass der Anstieg des 
Primärenergieverbrauchs durch den Zuwachs erneuerbarer Energien gerade kompensiert 
werden konnte. 

 

Global konnten 2006 rund 18% des Endenergieverbrauchs durch Erneuerbare Energien 
bereitgestellt werden, davon: 

Biomasse: 78,6% 

Wasserkraft: 17,4% 

Geothermie:   3,2% 

Windenergie/Solarenergie/Meeresenergie:   0,5% 

Quelle: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (2008): „Erneuerbare Energien in 
Zahlen“ 

 

Erneuerbare Energien in der europäischen Union 
(aktuellste Datengrundlage: 2005) 

Die EU-Mitgliedstaaten sind in hohem Maße von Energieimporten abhängig. Im Jahr 2005 
wurden mehr als 50% des Bruttoenergieverbrauchs der EU durch Importe gedeckt – Tendenz 
steigend. 79% des Energieverbrauchs wurden aus fossilen Ressourcen bereitgestellt. 

Im Jahr 2005 konnten in der EU 8,5% des Endenergieverbrauchs durch Erneuerbare Energien 
bereitgestellt werden, davon: 

Biomasse:  67,8% 

Wasserkraft: 21,4% 

Windenergie:   5,4% 

Geothermie:   4,7% 

Solarenergie:   0,7% 

 

Stand: 02/2010/eb 
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Führend beim Anteil der erneuerbaren Energien am Primärenergieverbrauch in der EU-27 
waren 2005 Lettland (36,3%), Schweden (29,8%), Finnland (23,2%) und Österreich (20,5%). 

Schlusslichter sind Luxemburg (1,6%), Großbritannien (1,7%), Zypern (2,0%) und Irland 
(2,7%). Deutschland lag mit 4,8% auf Platz 15. 

Führend beim Anteil der erneuerbaren Energien am Endenergieverbrauch in der EU-27 waren 
2005 Schweden (40,8%), Lettland (35,5%), Finnland (28,5%) und Österreich (23%). 

Schlusslichter waren Luxemburg (0,9%), Großbritannien (1,3%), Belgien (2,2%) und die 
Niederlande (2,4%). Deutschland lag mit 5,8% auf Platz 17. Bis zum Jahr 2020 soll 
Deutschland laut Vorgaben der EU 18% erreichen. 

Instrumente auf EU-Ebene sind die EU-Richtlinie zur Förderung erneuerbarer Energien im 
Strommarkt sowie die Biokraftstoff-Richtlinie. Im Januar 2007 hat die Europäische 
Kommission ein Klima- und Energiepaket vorgestellt. Das Paket beinhaltet das Ziel, den 
Anteil der erneuerbaren Energien am Gesamtenergieverbrauch in der EU bis 2020 auf 20% 
(ausgehend von 6,7% im Jahr 2005) und den Anteil der Biokraftstoffe im Verkehrssektor bis 
2020 auf 10% zu steigern. Dieses Ziel soll durch verbindliche nationale Ziele konkretisiert 
sowie im Rahmen von nationalen Aktionsplänen umgesetzt werden. 

Quelle: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (2008): „Erneuerbare Energien in 
Zahlen“ 

 

Erneuerbare Energien in Deutschland (aktuellste Datengrundlage: 2007) 

Mit 8,6% am gesamten Endenergieverbrauch (Primärenergieverbrauch: 6,7%7) im Jahr 2007 
hat sich der Anteil der erneuerbaren Energien in Deutschland innerhalb von fünf Jahren 
verdoppelt (2002: 4,3%). Mit 14,2% wurde das bisherige Ziel eines Anteils von 12,5% am 
Bruttostromverbrauch bis 2010 bereits drei Jahre früher deutlich überschritten. 

 

Der Anteil der erneuerbaren Energien an der gesamten Strombereitstellung betrug 2007 
14,2%, davon: 

Struktur der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien 

Windenergie 45,2% 

Wasserkraft 23,7% 

biogene Festbrennstoffe 8,5% 

Biogas 8,5% 

biogener Anteil des Abfalls 4,9% 

Photovoltaik 4,0% 

biogene flüssige Brennstoffe 3,0% 

Klärgas 1,2% 

Deponiegas 1,2% 

                                                 
7 Der Wert ist nach der Wirkungsgradmethode berechnet. Mit der Substitutionsmethode ergäbe sich 9,2% 

Stand: 02/2010/eb 
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Der Anteil der erneuerbaren Energien an der gesamten Wärmebereitstellung betrug 2007 
6,6%, davon: 

Struktur der Wärmeerzeugung aus erneuerbaren Energien 

biogene Festbrennstoffe 79,1% 

biogener Anteil des Abfalls 5,4% 

biogene flüssige Brennstoffe 5,0% 

Solarthermie 4,1% 

biogene gasförmige Brennstoffe 3,8% 

oberflächennahe Geothermie 2,4% 

tiefe Geothermie 0,2% 

Quelle: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (2008): „Erneuerbare Energien in 
Zahlen“ 

 

Erneuerbare Energien in Hessen (aktuellste Datengrundlage: 2007) 

Im Jahr 2007 stammten lediglich 5,8% des Endenergieverbrauchs in Hessen (ohne Verkehr) 
aus erneuerbaren Energien (bundesweit: 8,6%). Die einzelnen erneuerbaren Energieträger 
haben folgende Beiträge dazu geleistet8: 

 

Strom und Wärme aus Waldholz ca. 5300 GWh (67,1%) 

Biogener Anteil am Abfall ca. 650 GWh (8,7%) 

Windenergie ca. 610 GWh (8,0%) 

Wasserkraft ca. 390 GWh (5,4%) 

Strom und Wärme aus Biogasanlagen ca. 270 GWh (3,6%) 

Solarthermie ca. 200 GWh (2,7%) 

Deponiegas, Klärgas etc. ca. 126 GWh (1,7%) 

Photovoltaik* ca. 146 GWh (1,5%) 

Geothermie ca. 100 GWh (1,3%) 

 

* laut Vergleichsstudie des DIW Berlin 2008 

 

Zum hessischen Stromverbrauch tragen die Erneuerbare Energien 5,4% bei, im 
Bundesdurchschnitt sind es bereits 14,2%. 

                                                 
8 nach „optimistischen“ Schätzungen der hessenENERGIE 

Stand: 02/2010/eb 
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Kommentar Folie 9 

Kosten und Nutzen des EEG  

Folie 10 gibt einen Überblick möglicher Kosten- und Nutzenwirkungen des EEG, wie sie laut 
BMU9 anfallen. Das Ministerium erhebt hierbei aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 
Beim BMU heißt es: „Aufgrund der unterschiedlichen Wirkungsebenen und -beziehungen ist 
(…) keine Saldierung der einzelnen Größen möglich. Dennoch wird angesichts der 
signifikanten Nutzenwirkungen des EEG deutlich, dass eine rein an betriebswirtschaftlichen 
Kostengrößen orientierte ökonomische Bewertung des EEG, wie es häufig erfolgt, deutlich zu 
kurz greift.“ (vgl. auch Folien 6a und 6b: ‚Externe Kosten der Energieerzeugung’ sowie Folie 
7: ‚Subventionen in der Energiewirtschaft’) 

 

Wie in der Folie 7 ‚Subventionen in der Energiewirtschaft’ ausführlich dargelegt, bekommen 
die Betreiber fossiler und atomarer Kraftwerke jährlich Milliardenbeträge an direkten und 
indirekten Subventionen von Staat. 

Im Gegensatz hierzu fördert das EEG die umweltschonende Gewinnung von elektrischer 
Energie nicht - wie häufig behauptet - durch Subventionen, sondern durch eine Umlage10. 
2001 erklärte der Europäische Gerichtshof, dass die Vergütungen nach dem Erneuerbare-
Energien-Gesetz keine Subvention darstellen und mit EU-Beihilferecht vereinbar sind. 

 

Die Energieversorgungsunternehmen geben die Differenzkosten für die erneuerbaren 
Energien an die Endverbraucher weiter. Wer mehr Strom verbraucht, zahlt auch mehr für die 
Förderung erneuerbarer Energien. Die Mehrkosten, die der Verbraucher zahlt, liegen für einen 
Durchschnittshaushalt (3500 kWh pro Jahr) derzeit bei etwa 3 Euro im Monat. 

Die Erzeuger regenerativer Energien erhalten einen garantierten Mindestpreis. Damit werden 
sie unabhängig von den Preisen für konventionelle Stromquellen, die ihre Umweltfolgekosten 
nicht tragen müssen und häufig subventioniert wurden und noch werden. Eine zeitliche 
Begrenzung der Vergütung, eine Differenzierung nach der Ertragsstärke oder 
Leistungsfähigkeit der Anlagen, eine jährliche Degression der Vergütungssätze ohne 
Inflationsausgleich sowie eine zweijährige Überprüfung und Anpassung der 
Vergütungsregelungen verhindern dabei eine Überförderung. 

Die Kosten werden wie die Erzeugungskosten für herkömmlichen Strom auf alle Verbraucher 
umgelegt. Auch hier funktioniert das System nach überschaubaren Regeln. Wer viel Strom 
verbraucht, ist stärker an der Förderung der klima- und umweltschonenden Energiegewinnung 
beteiligt. 

Für die Industrie gibt es eine "Härtefallregelung" für stromintensive Betriebe. 

                                                 
9 BMU (2008): „Erneuerbare Energien in Zahlen“ 
10 Quelle: Bundesverband WindEnergie e. V. 
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Der Merit-Order-Effekt11 

Dass die Erneuerbare Energien trotz der festgelegten EEG-Vergütung häufig dennoch zur 
Strompreissenkung an der Strombörse beitragen, zeigt der so genannte Merit-Order-Effekt: 
Der Preis für Strom wird an der Börse durch das jeweils teuerste Kraftwerk bestimmt, das 
noch benötigt wird, um die Stromnachfrage zu befriedigen (Merit-Order). Die vorrangige 
EEG-Einspeisung reduziert die Nachfrage nach konventionellem Strom. Entsprechend der 
Merit-Order werden daher die teuersten Kraftwerke zur Nachfragedeckung nicht mehr 
benötigt; der Preis an der Börse sinkt entsprechend. Nach Angaben des BMU senkte der 
Merit-Order-Effekt in den letzten drei Jahren die Kosten der Strombeschaffung über den 
Spotmarkt um 2,5 bis 7,8 Euro/MWh. 

 

Gute Aussichten für die Volkswirtschaft und die Stromkunden sieht auch eine 
Branchenprognose des Bundesverbandes Erneuerbare Energien und der Agentur für 
Erneuerbare Energien12: 

 

 „Die Kosten-Nutzen-Analyse zeigt, dass dieser Ausbau (der erneuerbaren Energien; Anm. d 
Verf.) die Volkswirtschaft im Jahr 2020 erheblich entlastet. Die CO2-Vermeidung durch 
Erneuerbare Energien im Stromsektor steigt von 75 Millionen Tonnen (t) im Jahr 2007 auf 
über 200 Mio. t im Jahr 2020. Neben der teilweisen Einpreisung der Klimafolgekosten durch 
CO2-Zertifikate werden externe Kosten der fossilen Stromproduktion in Höhe von 6,3 
Milliarden Euro vermieden. Zudem reduziert sich der fossile Brennstoffbedarf deutlich und 
führt im Jahr 2020 zur Einsparung fossiler Energieimporte im Wert von 22,6 Mrd. Euro.“ 

                                                 
11 BMU (2008): „Erneuerbare Energien in Zahlen“ 
12 BEE e. V. und Agentur für Erneuerbare Energie (2009): Stromversorgung 2020; Wege in eine moderne 
Energiewirtschaft 

Stand: 02/2010/eb 

 





 

 

 

Energieleitlinien des BUND Landesverband Hessen 

Kommentar Folie 10 

Auswirkungen von EE auf Wirtschaft und Beschäftigung 

In Deutschland haben sich die erneuerbaren Energien in den vergangenen Jahren zu einem 
wichtigen und ständig wachsenden Wirtschaftszweig entwickelt. Nach Angaben des 
Bundesumweltministeriums machte die Branche im Jahr 2008 rund 30 Mrd. Euro Umsatz 
(fast 4,5 Milliarden mehr als 2007) und sicherte rund 280.000 Jobs (+12% gegenüber 2007): 

 

Windenergie13 

Arbeitsplätze in Deutschland 2008 ca. 85.100 

Branchenumsatz Inland 2007* rd. 5,8 Mrd. Euro 

Branchenumsatz Export 2007 rd. 5,9 Mrd. Euro 

 

Solarenergie 

Arbeitsplätze in Deutschland 2008 rd. 84.400 

Gesamtumsatz 2008 rd. 8 Mrd. Euro 

 

Biomasse 

Arbeitsplätze in Deutschland 2008 96.100 

Gesamtumsatz 2007 10,2 Mrd. Euro 

 

Wasserkraft 

Arbeitsplätze in Deutschland 2008 9300 

Gesamtumsatz 2007 rd. 1,2 Mrd. Euro 

 

Geothermie 

Arbeitsplätze in Deutschland 2008 9.100 

Gesamtumsatz 2007 rd. 600 Mio. Euro 

 

* alle Umsatzzahlen gehen auf Angaben der jeweiligen Branche zurück 

 

In einer Mitteilung vom 23.04.2009 des Informationsdienstes BOXER-Regenerative Energie 
heißt es zur Situation der EE-Branche: 

                                                 
13 Quelle: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (2009): „Bruttobeschäftigung 
durch Erneuerbare Energien in Deutschland 2008“ 
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„Die Branche Regenerative Energie befindet sich nach einer gemeinsamen Studie des 
Bundesverband Erneuerbare Energie e.V. (BEE) und der Deutsche Messe GmbH,  
Hannover, weiterhin und trotz der aktuellen Wirtschaftskrise auf Wachstumskurs. Der Studie 
zufolge wird der Weltmarkt für Technik zur Nutzung Regenerativer Energie von heute  
ca. 60 Milliarden Euro auf ca. 275 Milliarden Euro im Jahr 2020 ansteigen, wobei deutschen 
Unternehmen ein Marktanteil von etwa 13 % prognostiziert wird. Sowohl das  
Erneuerbare-Energien-Gesetz EEG als auch eine effiziente Forschungs- und 
Entwicklungsstruktur haben zu einem Vorsprung deutscher Unternehmen in Technologie und  
Betriebserfahrung auf den Weltmärkten geführt. Allein die Windenergiebranche weist bereits 
heute eine Exportquote von über 70 % auf und sichert nur mit dem Exportanteil ca.  
70.000 Arbeitsplätze in Deutschland.“ 

 

Die Investitionen in EE-Anlagen in Deutschland lagen nach Angaben des 
Bundesumweltministeriums 2008 bei etwa 13,12 Mrd. Euro (+19% gegenüber 2007). 

Grundsätzlich kann man Erneuerbare Energien als ein Schlüsselelement regionaler 
Wirtschaftsförderung begreifen. Von ihrer Struktur her sind Erneuerbare Energien dezentral 
angelegt und können daher gerade auch im ländlichen Raum zur Belebung der regionalen 
Wirtschaft beitragen. Zudem können durch heimische Energieträger die Importkosten für 
Primärenergie gesenkt werden, das Geld der eingesparten Energiekosten verbleibt zum 
überwiegenden Teil in den regionalen Wirtschaftskreisläufen. Durch Erneuerbare Energien 
wird darüber hinaus die heimische Landwirtschaft gestärkt. Ein deutlich geringerer CO2-
Ausstoß gegenüber fossilen Energieträgern bewirkt zudem die Vermeidung externer Kosten 
in Milliardenhöhe. Geld, das wiederum der Förderung der EE-Branche zugute kommen 
könnte. 

 

Situation in Hessen 

Schätzungen gehen davon aus, dass die EE-Branche in Hessen bereits bis 2006 für rund 2200 
Menschen Arbeitsplätze geschaffen hatte – mit jährlichen Wachstumsraten von 30%14. Laut 
Prognosen des Bundesumweltministeriums ist damit zu rechnen, dass im Bereich der 
erneuerbaren Energien in Hessen bis zum Jahr 2015 rund 12.000 Menschen alleine im 
Strombereich beschäftigt sein werden. Zahlreiche weitere Arbeitsplätze werden u. a. durch 
verbesserte Exportchancen für energieeffiziente Produkte und Erneuerbare Energien sowie 
durch Einsparungen im Wärmesektor (Altbausanierung, Wärmedämmung etc.) entstehen.  

 

Einer positiven Entwicklung entgegen stand bisher die weitestgehende Untätigkeit der 
Hessischen Landesregierung bei der Förderung erneuerbarer Energien15. So gibt es 
Unternehmen, wie z. B. den Hersteller von Windenergieanlagen, die Fuhrländer AG im 
Westerwald, die bekennende ‚Hessen-Verweigerer’ sind – mit dem einzigen Argument, dass 
unter der jetzigen Regierung keine Unterstützung von Unternehmen aus der EE-Branche zu 
erwarten sei. In einer Bundesländer-Vergleichsstudie der Agentur für Erneuerbare Energien16 
heißt es zur Windenergie: „Der Ausbau der Windenergie scheitert an administrativen 

                                                 
14 SPD-Landesverband (2006): „Neue Energie für ein atomstromfreies Hessen“ 
15 s. hierzu auch die Folien 23a,b,c ‚Hessen im Vergleich der Bundesländer’ 
16 DIW Berlin (2008): „Vergleich der Bundesländer. Best-Practice für den Ausbau erneuerbarer Energien“ 
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Hemmnissen. Als Folge von Versäumnissen beim Engagement für den technologischen 
Wandel sind der letzte Platz bei den Output-Indikatoren EE-Unternehmen und der vorletzte 
Platz bei den EE-Stromerzeugungsunternehmen zu werten. Auch bei den in der Windindustrie 
Beschäftigten und den Stellenanzeigen im EE-Bereich schneidet Hessen schlecht ab.“ 

 

Dass eine positive Entwicklung der EE-Branche in Hessen dennoch nicht aufzuhalten ist, 
zeigt die jetzt schon breite Firmenpalette, die sich gerade in Nord- und Mittelhessen 
angesiedelt hat. Zu nennen sind hier bspw. Unternehmen wie SMA, Wagner Solar, Buderus, 
Köhler und Ziegler sowie Viessmann. 

Stand: 02/2010/eb 
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erheblich. Trockene und warme Jahre begünstigen den Borkenkäfer und andere Schädlinge, 
milde Winter die Ausbreitung pilzlicher Schädlinge. 

Auch im Gesundheitsschutz werden sich Risiken ergeben, die durch direkte Hitzwirkungen, 
aber auch durch die Verbreitung bisher in Hessen seltener Krankheiten entstehen können. 

 

Vertiefte Untersuchungen der direkten und indirekten Folgen des Klimawandels stehen noch 
aus. Insbesondere die ökonomischen Folgen können derzeit noch nicht beziffert werden 

 (Querverweis: s. auch Folie 6a und 6b „Externe Kosten der Energiewirtschaft) 

Stand: 02/2010/eb 
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Kommentar Folie 14 

Energieverbrauch in Hessen nach Energieträgern und Sektoren 

Die neuesten Daten, die zum Primär- und Endenergieverbrauch in Hessen zu bekommen sind, 
stammen aus dem Jahr 2006 und zum geringeren Teil von 200718.  

 

Primärenergieverbrauch 

Der Primärenergieverbrauch lag 2006 in Hessen bei 35,7 Mio. t SKE. Seit 1990 hat er sich 
damit um 13% gesteigert. Der Anstieg wurde maßgeblich von zwei Sektoren beeinflusst. Zum 
einen stiegen Verbrauch und Verluste im Umwandlungsbereich um durchschnittlich 2,3% pro 
Jahr. Außerdem wuchs der Energieverbrauchs des Verkehrs um durchschnittlich 1,0% pro 
Jahr, was jedoch in erster Linie durch den Luftverkehr (Flughafen Rhein-Main) bedingt ist. 

 

In erster Linie wurde der Primärenergieverbrauch in Hessen im Jahr 2006 durch Mineralöle 
gedeckt, gefolgt von Gas und Kernenergie. Die erneuerbaren Energien machten lediglich 
einen Anteil von 3,7 % aus: 

 

Mineralöle      44,5% 

Gase      22,4% 

Kernenergie      16,8% 

Kohlen        6,4% 

Erneuerbare Energien        3,7% 

Sonstiges, Stromaustausch        6,1% 

 

Endenergieverbrauch 

Als Endenergieverbrauch wird das dem Nutzer zur Verfügung gestellte Energieangebot 
bezeichnet, also abzüglich der Verluste, die bei der Umwandlung und Bereitstellung auftreten 
(z. B. Strom, Kraftstoffe …). 

 

Der Endenergieverbrauch lag 2006 in Hessen bei 28,7 Mio. t SKE, 1990 hatte er noch bei 
25,7 Mio. t SKE gelegen, eine Verbrauchsspitze war 1996 mit 29,5 Mio. t SKE zu 
verzeichnen. In relativen Anteilen dominierte im Jahr 2006 Öl mit 53,3% (inklusive 20,2% 
Flugkraftstoff), gefolgt von Gasen mit 21,6%, Strom mit 16,7%, Fernwärme mit 3,8%, 
Kohlen mit 0,6% und sonstigen Energieträgern (in der Hauptsache EE) mit 3,8%. 
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Insgesamt war im Jahr 2006 in Hessen der Sektor ‚Haushalte, Handel, Gewerbe 
Dienstleistungen’ (43,2%) für den höchsten Endenergieverbrauch verantwortlich, gefolgt vom 
Verkehrssektor (42,9%, ohne Luftverkehr 22,3%), und der Industrie (13,9%) 
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Kommentar zu Folie 15 

CO2-Emissionen in Hessen 

Im ‚Aktionsprogramm Umwelt’ von 2002 befand die hessische Landesregierung, dass die 
Möglichkeiten in Hessen zur CO2-Emissionsminderung ausgeschöpft seien. Seit März 2007 
gibt es nun wieder ein ‚Klimaschutzkonzept Hessen 2012’, mit dem der Anteil erneuerbarer 
Energien gesteigert werden soll. Die hessischen CO2-Emisssionen im Verkehrssektor sind die 
höchsten in Deutschland. Das liegt u. a. am Flughafen Frankfurt. Allerdings fliegen die 
Hessen auch überdurchschnittlich häufig und fahren zu dem sehr viel Auto.19 

 

CO2-Emissionen nach Sektoren20 

Die CO2-Emissionen in Hessen - ohne Berücksichtigung des internationalen Flugverkehrs – 
nahmen von 1990 bis 2004 von 43,4 Mio. t auf 44,7 Mio. t zu. Das entspricht einem Zuwachs 
von 3,4 %. Hessen nimmt damit im Bereich CO2-Minderung den letzten Platz in Deutschland 
ein. 

Im Vergleich dazu verringerten sich die CO2-Emissionen bundesweit im gleichen Zeitraum 
um knapp 14%. Hauptgrund hierfür war allerdings die durch den Strukturwandel bedingte 
überdurchschnittliche Verminderung der Emissionen in den neuen Bundesländern. In den 
alten Bundesländern hatten sich die Emissionen insgesamt leicht erhöht. 

 

Die Langzeitentwicklung war in Hessen vor allem vom insgesamt wachsenden Energiesektor 
geprägt, in welchem sich die CO2-Emissionen seit 1990 um 51% erhöhten. Die deutlichen 
Schwankungen der Emissionen im Energiesektor hängen u. a. mit der von Jahr zu Jahr recht 
unterschiedlich hohen Bruttostromerzeugung der hessischen Kraftwerke zusammen. 

 

Die CO2-Emissionen im Verkehrssektor steigerten sich von 1990 bis 2004 um 1 Mio. t, 
obwohl ab Ende der neunziger Jahre eine nachhaltige Verminderung eintrat. 

Im Industriesektor hingegen war im gleichen Zeitraum ein Rückgang um 2,3 Mio. t CO2 zu 
verzeichnen, im Sektor ‚Private Haushalte, Kleingewerbe, Handel, Dienstleistungen’ ein 
Rückgang um gut 800.000 t. 

Mit knapp 37% kommt dem Verkehrssektor (ohne Luftverkehr) im Jahr 2004 die größte 
Bedeutung der CO2-Emittenten zu. Davon hat der Straßenverkehr im boden- oder 
wassergebunden Verkehr mit 83% den größten Anteil. Es folgen der Sektor ‚Private 
Haushalte, Kleingewerbe, Handel, Dienstleistungen’ mit einem Anteil von 32%, der 
Energiesektor mit fast 23% sowie der Industriesektor mit 8,5%. 

 

Vergleicht man die sektorbezogenen Emissionen Hessens und Deutschlands insgesamt, 
werden deutliche Unterschiede sichtbar. Besonders ausgeprägt sind die Differenzen im 

                                                 
19 GEO-Magazin Nr. 12/07: Der GEO-Länder-Test 
20 Hessisches Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz (2008): Treibhausgasbilanz für 
das Land Hessen, Bilanzjahr 2004 
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Energiesektor, der in Deutschland 2004 mit über 45% ein doppelt so großes Gewicht hatte 
wie in Hessen (23%). Dem gegenüber fallen die relativen Emissionsanteile des gesamten 
Verkehrs (ohne Luftverkehr) sowie der Haushalte und sonstigen Energieverbraucher in 
Hessen wesentlich höher aus als im Bundesgebiet. In Hessen machen die Emissionen des 
Straßenverkehrs rund 10 Prozentpunkte mehr aus als in Deutschland. Gleiches gilt für den 
Sektor der Haushalte und übrigen Verbraucher. 

 

Nachfolgende Tabelle zeigt, dass die Treibhausgasemissionen /-bilanzen der Kraftwerke sehr 
unterschiedlich sind und auch Atomstrom nicht CO2-neutral erzeugt wird. Neben der 
effizienten KWK-Technik können vor allem die erneuerbaren Energien zur CO2-Vermeidung 
beitragen. 

 

Tabelle: Spezifische CO2-Emissionen in Deutschland nach Kraftwerksarten 

Stromerzeugungstechnologie CO2-Äquivalent in g/kWhel 

  

Braunkohle-Kraftwerk 1153 

Import-Steinkohle-Kraftwerk 949 

Erdgas GuD-Kraftwerk 428 

AKW (Uran aus Südafrika) 126 

Erdgas-Blockheizkraftwerk 49 

AKW (Uran nach Importmix) 32 

  

Solarzelle (multikristallin) 101 

Wasserkraftwerk 40 

Solarstrom-Import 27 

Wind-Kraftwerk onshore 24 

Wind-Kraftwerk offshore 23 

Biogas-Blockheizkraftwerk -409 

  

Quelle: Öko-Institut (2007) 

 

CCS (Carbon Capture and Storage)21 

Der BUND ist der Ansicht, dass das CCS-Gesetz unnötig ist, da es der Verstromung von 
Kohle eine Zukunft sichern soll, die sie aus Klimaschutzgründen nicht hat. Die Verpressung 

                                                 
21 Hierunter wird eine noch zu entwickelnde Technik verstanden, das bei der Kohleverstromung entstehende CO2 

abzutrennen und einem Endlager zuzuführen. 
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des Klimagiftes CO2 in tiefere Erdschichten ist eine technologische Sackgasse und nützt nur 
den großen Energiekonzernen. 

 

Der BUND kritisiert vor allem, dass das Gesetz den Energieunternehmen den Weiterbetrieb 
ihrer Großkraftwerke garantiert, die Allgemeinheit hingegen die Risiken der CCS-
Technologie tragen soll. Völlig unklar ist auch, ob es ausreichend Lagerstätten in tiefen 
Erdschichten gibt und zu welchen Kosten diese Technologie einsetzbar ist. Belegt ist 
hingegen, dass CCS den Wirkungsgrad der Kraftwerke um mindestens 10 Prozentpunkte 
verschlechtert. Für die gleiche Menge erzeugten Stroms müsste folglich deutlich mehr Kohle 
verbrannt werden. 

 

Das CCS-Gesetz gewährleistet keine maximale Sicherheit künftiger CO2-Lagerstätten und 
weist die Verantwortung nicht eindeutig und dauerhaft den Betreibern zu. Bereits nach 30 
Jahren wird sie auf die Bundesländer übertragen. Die Verabschiedung des CCS-Gesetzes 
wurde auf die Zeit nach der Bundestagswahl 2009 vertagt. 

Stand: 02/2010/eb 
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Kommentare Folien 16/17/18 

Abfälle, Risiko, Störfälle AKW Biblis 

AKW Betreiber Nettoleistung 

(MWel) 

Betriebsbeginn Reststrommenge 

(TWh) am 31.12.08 

Biblis A RWE Power AG 1167 02.1975 5,2122 

Biblis B RWE Power AG 1240 01.1977 12,6022 

 

Radioaktive Abfälle23 

Aufgrund der unterschiedlichen Gegebenheiten wurden verschiedene nationale 
Klassifizierungssysteme für radioaktive Abfälle entwickelt. Sie richten sich jeweils nach den 
im jeweiligen Land anfallenden Abfällen und den verfügbaren bzw. geplanten 
Entsorgungskonzepten. 

 

In Deutschland wird folgende grundlegende Unterteilung verwendet: 

• wärmeentwickelnde Abfälle und 

• nicht wärmeentwickelnde Abfälle 

 

Diese Einteilung resultiert aus dem Planfeststellungsverfahren Schacht Konrad. Demnach 
sind ‚nicht wärmeentwickelnde Abfälle’ solche, die zu einer kleineren thermischen Belastung 
führen als in der Bedingung zur thermischen Beeinflussung des Wirtgesteins (3 Kelvin an der 
Seitenwand des Grubenbaus) gefordert. ‚Wärmeentwickelnde Abfälle’ hingegen sind solche, 
deren Wärmefreisetzung zur einer Nichteinhaltung dieser Bedingung führen würde. 

 

Wärmeentwickelnde radioaktive Abfälle entstehen überwiegend bei der Nutzung der 
Kernenergie zur kommerziellen Stromerzeugung. Die in den Atomkraftwerken eingesetzten 
Brennelemente fallen entweder direkt als endzulagerndes Material an oder indirekt in Form 
von Abfällen aus der Wiederaufarbeitung. 

 

Da Transporte zur Wiederaufarbeitung seit dem 30.06.2005 nicht mehr erlaubt sind, sind alle 
nach diesem Zeitpunkt angefallenen Brennelemente für die direkte Endlagerung vorgesehen. 
Hinzu kommen die schon früher angefallenen Brennelemente, die direkt zur Endlagerung 
vorgesehen waren. Alle diese Brennelemente werden bis zur Verfügbarkeit eines Endlagers in 
Zwischenlagern gelagert. 

 

                                                 
22 Bundesamt für Strahlenschutz, www.bfs.de (25.08.2009) 
 
23 Ökoinstitut e. V. u. Gesellschaft für Anlagen und Reaktorsicherheit mbH (2008): „Endlagerung 
wärmeentwickelnder Abfälle in Deutschland“ 
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Zu den wärmeentwickelnden, radioaktiven Abfällen, die endgelagert werden müssen, 
gehören: 

• Ausgediente Brennelemente aus Leistungs- und Forschungsreaktoren 

• Verglaste wärmeentwickelnde Spaltproduktlösungen aus der Wiederaufarbeitung 
abgebrannter Brennelemente sowie sonstige Abfälle aus der Wiederaufarbeitung 

• Sonstige wärmeentwickelnde Abfälle sowie Abfälle, die trotz geringer Radioaktivität 
nicht im Schacht Konrad eingelagert werden können. 

 

Die mittlere jährliche Entlademenge eines großen Kernkraftwerks von 1300 MW elektrischer 
Leistung (Biblis A: 1167 MW; Biblis B: 1240 MW) beträgt je nach Brennelementtyp etwa 25 
bis 30 t Schwermetall. Unter den im Atomkonsens beschlossenen Bedingungen, werden bis 
zum endgültigen Atomausstieg insgesamt etwa 17.200 t Schwermetall abgebrannte 
Brennelemente angefallen sein. Davon müssen, derzeit abschätzbar, 10.500 Tonnen direkt 
endgelagert werden. 

 

Die Endlagerung der hochradioaktiven abgebrannten Brennelemente ist hier wie weltweit 
ungeklärt. Aber auch die Entsorgung der in großer Menge anfallenden nicht 
wärmeentwickelnden Abfälle ist ein offenes und riskantes Problem. Als Beispiel sei auf das 
mit ca. 126.000 Fässer befüllte ehemalige Salzbergwerk Asse II hingewiesen, in das unstillbar 
Wasser eindringt, wodurch die Gefahr des Absaufens und der Grundwasserverseuchung 
besteht.  

 

Die Vorkommnisse in Asse demonstrieren ein grundsätzliches Risiko der untertägigen 
Endlagerung: Falls sich während oder nach der Einlagerung von Atommüll die Untauglichkeit 
des Lagers herausstellt – das kann nach wenigen Jahren oder erst nach Jahrtausenden der Fall 
sein – so sind Abhilfemaßnahmen nur sehr schwierig und aufwändig durchzuführen oder 
überhaupt nicht mehr möglich. 

 

Gefahren 

Der Betrieb der AKW Biblis A und B ist aufgrund der weiterhin hohen Unfallgefahren nicht 
verantwortbar. Hinzu kommen Gefahren bei der Urangewinnung und -aufarbeitung, Gefahren 
der Zwischen- und der völlig ungelösten Endlagerung der atomaren Abfälle. Die Terrorgefahr 
wird durch den Aufbau von Vernebelungsanlagen bei den AKW Biblis zugegeben, jedoch im 
Grunde nicht ernst genug genommen. 

 

Biblis ist das einzige deutsche AKW, das über keine externe Notstandswarte verfügt, von der 
aus bei schweren Einwirkungen von Außen (Erdbeben, Terrorangriffe, ...) das kontrollierte 
Herunterfahren des Reaktors gesteuert werden könnte. Dies ist auch deshalb von großer 
Bedeutung, da die schwersten Mängel in Biblis beim Schutz gegen Erdbeben bestehen.24 

                                                 
24 BUND e.V. (2009): „Atomstrom 2009: sauber, sicher, alles im Griff?“ (Verf. H. Hirsch, O. Becker)  
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Beide Blöcke sind gegen die heute für möglich gehaltenen Belastungen weder ausgelegt noch 
nachrüstbar.  

 

Das hessische Umweltministerium hat bestätigt, dass Biblis A und B nicht den gesetzlich 
vorgeschriebenen Sicherheitsstandards entsprechen und ein erforderliches Nachrüstpaket 
gegen Erdbebenschäden, Überflutungsschutz und Kühlmittelverlusten erst mit einer 
Laufzeitverlängerung umgesetzt werden würde. Dieses ist ein gesetzeswidriges Verhalten und 
gefährdet Leib und Leben sowie Hab und Gut von mehreren Millionen Einwohnern nicht nur 
in Hessen. 

 

Gefahr durch Flugzeugabstürze 

Bis heute ist Biblis nicht gegen Flugzeugabstürze gesichert. In einer Studie des Öko-Instituts 
e. V. für EUROSOLAR25 wurde aufgezeigt, dass bei realistisch möglichen Absturzszenarien 
eine großflächige Zerstörung des Reaktorgebäudes nicht sicher ausgeschlossen werden kann. 
Durch Trümmer und Wrackteile sowie Treibstoffbrände käme es zu weiteren Folgeschäden an 
der Anlage. Diese können dazu führen, dass sich ein durch die verbleibenden 
Sicherheitssysteme nicht mehr beherrschbarer Unfallablauf ergibt. In der Folge kann es zu 
einer Kernschmelze und damit zu einer ungehinderten Freisetzung großer Mengen 
Radioaktivität mit unabsehbaren Folgen für Mensch und Natur kommen. So können 
Evakuierungen in Gebieten von hunderten von Kilometern langen Windfahnen nötig sein. 

 

Gefahren für die Gesundheit26 

Bereits durch den laufenden Betrieb atomarer Anlagen steigt Studien zufolge die Gefahr einer 
Krebserkrankung mit zunehmender Nähe des Wohnortes zum AKW. Atomare Unfälle führen 
nachweislich u. a. zu einer deutlich erhöhten Anzahl folgender Krankheiten: 

• genetische Erkrankungen 

• Krebserkrankungen 

• Fehlbildungen im Mutterleib, Totgeburten etc. 

• sonstige Erkrankungen (z. B. mentale Störungen, Erkrankung der Atmungsorgane …) 

 

Zu bestehenden Gesundheitsgefahren der Atomkraftnutzung im Regelbetrieb verweist der 
BUND auf die 2008 veröffentlichte "Kinderkrebsstudie" (KIKK), die gezeigt hat, dass das 
Risiko für Kinder unter 5 Jahren, an Leukämie zu erkranken, zunimmt, je näher ihr Wohnort 
an einem Atomkraftwerk liegt. 

                                                 
25 Öko-Institut e. V. (2007): „Analyse des Bedrohungspotenzials „gezielter Flugzeugabsturz“ am Beispiel der 
Anlage Biblis A 
26 Inge Schmitz-Feuerhake: „ Die Gefahren der Radioaktivität“ in: BUND-Tagungsbericht „Biblis jetzt 
abschalten“ (2007) 
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Der BUND verweist auf die Stellungnahme des externen Expertengremiums des Bundesamtes 
für Strahlenschutz zur KiKK-Studie. Darin heißt es unter anderem: 

 

"Statt der von den Autoren (der KIKK-Studie) allein für die 0-5 km Region angegebenen 
zusätzlichen 29 Krebsfälle bei Kindern unter 5 Jahren muss von mindestens 121-275 
zusätzlichen Neuerkrankungen im Umkreis von 50 km um alle westdeutschen Atomstandorte 
im Zeitraum zwischen 1980-2003 ausgegangen werden. Dies entspricht 8-18 % aller im 50 
km Umkreis um Atomanlagen aufgetretenen Krebserkrankungen bei unter 5jährigen Kindern. 
Die Autoren (der KIKK-Studie) schreiben, dass...… aufgrund des aktuellen 
strahlenbiologischen und strahlenepidemiologischen Wissens die von deutschen 
Kernkraftwerken im Normalbetrieb emittierte ionisierende Strahlung grundsätzlich nicht als 
Ursache interpretiert werden kann. Im Gegensatz zu den Autoren (der KIKK-Studie) ist das 
externe Expertengremium einhellig der Überzeugung, dass aufgrund des besonders hohen 
Strahlenrisikos für Kleinkinder sowie der unzureichenden Daten zur Emissionen von 
Leistungsreaktoren dieser Zusammenhang keinesfalls ausgeschlossen werden kann." 

 

Der BUND weist die Behauptung zurück, die Häufung und Zunahme der Leukämiefälle 
könne nicht durch Radioaktivität zustande kommen, weil die bekannte Freisetzung von 
Radioaktivität aus Atomkraftwerken zu niedrig sei. 

Forschungsarbeiten von Prof. Dr. Inge Schmitz-Feuerhake26 zeigen, dass die Dosis aufgrund 
des radioaktiven Fallouts, z.B. bei Betroffenen von Tschernobyl, um den Faktor 10 bis 100 
unterschätzt wurde. Radioaktivität ist sehr wahrscheinlich viel gefährlicher als bisher 
unterstellt wurde. 

Der BUND fordert die hessische Landesregierung auf, diese Befunde ernst zu nehmen und die 
Radioaktivitätsemissionen von Biblis und die Leukämiefälle genauer unter die Lupe zu 
nehmen. 

 

Gefahr durch militärische Nutzung27 

Jede zivile Nuklear-Technologie kann auch militärisch genutzt werden. So ist es bspw. 
möglich, mittels Reaktoren Plutonium für den Bombenbau zu erbrüten und chemisch 
abzutrennen. Ein anderer Weg führt über die Zentrifugen-Anreicherung von Uran-235 zu 
waffentauglichem Material. Ein Staat, der Atomkraftwerke besitzt, ist im Grunde bereits 
kernwaffenfähig. 

 

Auswahl von Störfallmeldungen zu Biblis A: 

Dezember 1987: Durch unbemerkt offenes Ventil entweicht 15 Stunden radioaktiver Dampf 

Oktober 2000: Feststellung lang vorhandener Risse in Schweißnaht des Kühlsystems 

April 2003: Feststellung, dass seit Betriebsbeginn die Sumpfsiebe zu klein sind 

                                                 
26 Inge Schmitz-Feuerhake: „ Die Gefahren der Radioaktivität“ in: BUND-Tagungsbericht „Biblis jetzt 
abschalten“ (2007) 
27 BUND e. V. (2007): „Biblis jetzt abschalten“, Tagungsbericht 
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Februar 2004: teilweiser Ausfall der Notstromversorgung 

Juni 2004: Ausfall von zwei von insgesamt vier Notkühlpumpen 

September 2006: Feststellung von seit 2001 tausendfach falsch montierter Dübel (im 
Oktober 2006 auch in Biblis B entdeckt) 

 

Der BUND fordert daher die sofortige Stilllegung der AKW Biblis A und B! 

 

Ein sofortiger Atomausstieg wäre ohne Anstieg der CO2-Emissionen möglich, wenn 
sämtliche bereitstehende nachhaltige Alternativen konsequent umgesetzt würden. Seit dem 
Jahr 2000 steigt die Stromproduktion aus erneuerbaren Energien im Durchschnitt jährlich um 
6-10 TWh an und ersetzt die Stromproduktion von 1 bis 2 AKW. Mit einer forcierten 
Umsetzung der effizienten Stromnutzung und der Kraft-Wärme-Kopplung könnten weitere 
AKW ersetzt werden (auch ohne Neubau von Kohlekraftwerken). Der Sofortausstieg würde 
zudem die Hemmnisse beseitigen, die dem Ausbau der Alternativen zur Atomenergie noch 
entgegenwirken. Der BUND strebt einen breiten gesellschaftlichen Konsens zum 
Atomausstieg an, bevor wir durch einen GAU hierzu gezwungen würden. 

Stand: 02/2010/eb 

 







 

 

 

Energieleitlinien des BUND Landesverband Hessen 

Kommentar Folie 19a und 19b 

Stoppt Staudinger! 

Der Energieversorger E.ON will an seinem Kraftwerkstandort Staudinger einen zusätzlichen 
1100-Megawatt-Block (Block 6) errichten. Er soll drei der bestehenden, insgesamt weniger 
Leistung liefernden Blöcke ersetzen. Energieträger ist Steinkohle. Die Inbetriebnahme ist für 
2013 vorgesehen. 

 

Vom 24. März bis zum 3. April 2009 fand in Großkrotzenburg die Erörterung zur geplanten 
Erweiterung des Kohlekraftwerks Staudinger statt. Vertreter der Nachbargemeinden, 
Umweltverbände und die Bürgerinitiative ‚Stopp Staudinger’ gaben ihre Stellungnahmen ab 
(insgesamt kam es zu 8000 Einwendungen). Angesichts der Anhörungsergebnisse fordert 
der BUND den Energiekonzern E.ON auf, das Vorhaben sofort einzustellen. 

 

Nach Ansicht des BUND konnte belegt werden, dass 

1. die Schadstoffbelastungen eines erweiterten Kraftwerks höher sind, als von E.ON 
angegeben. Nimmt man die Jahre 2000-2006 als Referenzzeitraum, liegen die 
Emissionen von Stickoxiden und Schwefeldioxid um mehr als 10% höher als bisher. 
Außerdem werden die geplanten Emissionen bei den Schwermetallen sogar um das 6-
10 fache höher sein als in den vergangenen Jahren. Somit liegt ein gravierender 
Verstoß gegen den Grundsatz der Raumordnung vor, der besagt, dass neue Kraftwerke 
nur gebaut werden dürfen, wenn ökologische Vorteile nachweisbar sind.  

2. am Standort Staudinger keine Kohlendioxidabscheidung (CCS) möglich ist. Der 
Ausbau lässt die CO2-Emissionen am Standort Staudinger von 5 auf 8 Millionen 
Tonnen pro Jahr ansteigen. Bezogen auf die Strommenge eine allenfalls 15%ige 
relative Senkung, während E.ON immer noch 20% behauptet, und nach den Zielen der 
Bundesregierung eine Senkung um 30 % gefordert wird und bis zum Jahr 2050 
eigentlich 80% reduziert werden müssen. Zudem werden die von Block 6 verursachten 
Klimaschäden mindestens 400 Mio. Euro im Jahr betragen. Der BUND fordert, dass 
E.ON diesen Betrag in einen Fonds einzahlen müsste, damit weltweit die Opfer des 
Klimawandels entschädigt werden. Damit würde sich der Strompreis verdoppeln.  

3. E.ON es ablehnt, rechtsverbindlich auf den Einsatz krebserregender Stoffe bei der 
Verbrennung zu verzichten 

4. auch Kohlekraftwerke radioaktive Gase und Stäube von sich geben. Dies kann sogar 
mehr sein als bei einem Atomkraftwerk im Normalbetrieb. E.ON zitiert hierzu in 
seinen Unterlagen veraltete Erkenntnisse aus den 80er Jahren. Zudem wird nur das 
Einatmen von Gasen berücksichtigt, nicht aber die Aufnahme von radioaktiven 
Stäuben. Der BUND fordert daher eine Studie zur Steigerung der Leukämierate im 
Umfeld von Kohlekraftwerken ähnlich der, die zu Atomkraftwerken erstellt wurde. 

5. vor allem die Feinstaubbelastung in Zukunft die Begrenzung der Emissionen 
darstellen wird. E.ON hofft hier auf eine Genehmigung dafür, dass die künftig 
erforderliche Reduzierung in der Region nicht sie, sondern im Bedarfsfall Verkehr, 
Gewerbe und Hauseigentümer tragen müssen. 

6. die Abgabe von Abwärme den Main weiter belasten würde Der BUND fordert, die 
maximal zulässige Temperatur auf 25-26° C anzusetzen. 
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7. die Verkehrs- und Lärmbelästigungen rund um das Kraftwerk deutlich zunehmen 
werden. Insgesamt (Blöcke 4-5) sollen jährlich 3,2 Millionen Tonnen Kohle 
angefahren werden, etwa jeweils zur Hälfte per Schiff und per Bahn. Besonders der 
Bahnverkehr wird dabei deutlich anwachsen, damit verbunden sind deutlich erhöhte 
Lärmbelastungen in schon jetzt hoch lärmbelasteten Hanauer Stadtteilen. Hohe 
Probleme werden in der Bauphase erwartet. Im Gegensatz hierzu sind dezentrale 
Kleinkraftwerke und Wind-, Biomasse- und Solaranlagen nur mit minimaler 
Lärmbelastung verbunden. 

8. der Kühlturm des Blocks 6 im Wasserschutzgebiet geplant ist, aus dem Trinkwasser 
für die Hanauer Bevölkerung gefördert wird. 

9. der Steinkohleblock mit zusätzlichen 45 km2 Sichtbarkeit einen immensen Effekt in 
der Landschaft haben wird. Der riesige Block 6 und ein mit 180 m noch höherer 
Kühlturm als die vier bestehenden sprengen jeden Rahmen. Dieser Eingriff ist nicht 
ausgleichbar. 

10. der tatsächliche Wirkungsgrad von Block 6 nicht bei den bisher behaupteten 57 
Prozent, sondern realistischerweise bei 45 Prozent liege. Als Grund wird von E.ON 
angegeben, dass der Fernwärmemarkt im Rhein-Main-Gebiet gesättigt ist. Auch 
erweise sich die Auskopplung von Fernwärme über große Entfernungen als aufwändig 
und teuer. Von E.ON ist geplant, dass jährlich ca. 1,5 Mio. t Kohle ungenutzt als 
Abwärme verschwendet werden. 

11. die Betriebszeiten des geplanten Blocks immer mehr durch zunehmenden Strom aus 
erneuerbaren Energien von 7000 auf 4000 Jahresstunden eingeschränkt werden. E.ON 
ließ damit die bisherige These vom Grundlastkraftwerk fallen. Damit steht aber nun 
die Wirtschaftlichkeit des Kraftwerks in Frage. Angesichts der Tatsache, dass E.ON in 
Großbritannien verkündet hat, dass dort der von E.ON geplante Ausbau von 
Atomkraftwerken eine Beschränkung der erneuerbaren Energien erfordern würde, 
befürchtet der BUND, dass in ähnlicher Weise hierzulande das riesige 
Steinkohlekraftwerk den Ausbau der erneuerbaren Energien in den nächsten 40 Jahren 
hemmen wird. 

12. das hessische Potenzial für Kraft-Wärme-Kopplung in einer von E.ON beauftragten 
PROGNOS-Studie um das Fünffache unterschätzt wird, das Windstrompotenzial um 
das Dreifache. Der BUND ist der Auffassung, dass sich die geplante Stromproduktion 
aus Block 6 durch Stromeinsparung, Ausbau von Stromerzeugung aus Biomasse und 
Windenergie sowie dezentrale Blockheizkraftwerke dreifach ersetzen ließe. Überdies 
stehe ein leistungsstärkerer Block der Einspeisung von klimafreundlichem Strom ins 
Netz entgegen. 

13. es im Jahr 2030 keinen Strombedarf mehr für Grundlastkraftwerke wie Block 6 geben 
wird, weil ein fluktuierendes Stromangebot aus erneuerbaren Energien dominieren 
wird. Werden gleichwohl solche Anlagen gebaut, geht der BUND davon aus, dass 
E.ON später nach Subventionierung seiner Kohlekraftwerke rufen wird, weil zuviel 
Strom aus erneuerbaren Energien produziert werde. 

14. durch den Ausbau die kommunale Bauleitplanung der Kommunen Stadt Hanau, 
Hainburg und Alzenau beeinträchtigt wird. Denn wo zusätzliche 
Umweltauswirkungen zu erwarten sind, da kann kein neues Wohngebiet mehr geplant 
werden und auch die kommunale Gestaltung von Wohnen, Gewerbe und Naturräumen 
wird eingeschränkt. In einigen Fällen kommen noch Beeinträchtigungen des 
Tourismus hinzu. 

Stand: 02/2010/eb 
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15. eine Gesamtanalyse der Störfallrisiken fehlt (z. B. zu: Ammoniaklager, mit 
Wasserstoff gekühlte Generatoren, Explosionsrisiken der Kohlelager und um quer 
dazu laufende Erdgasleitungen) 
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